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1 WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL 

Die Medizinische Universität Wien ist mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund             
7.500 Studierenden eine der größten medizinischen Universitätseinrichtungen im EU-Raum. Die 
Medizinische Universität Wien hat als zentrale Aufgabe das gemeinsame Betreiben von Forschung, 
Lehre und PatientInnenversorgung, das im Klinischen Bereich im Zusammenwirken mit dem 
Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien erfolgt.  
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Bewerber/innen keinen Anspruch auf Abgeltung von Reisekosten 
in Zusammenhang mit dem Bewerbungsgespräch haben. 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Dermatologie / Klinische 
Abteilung für Immundermatologie und Infektiöse Hautkrankheiten mit der Kennzahl: 9156/13, 
voraussichtlich ab 22. Juli 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden 
mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Haut- und Geschlechts-
krankheiten“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Haut- und Geschlechtskrankheiten an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zum/r Facharzt/ärztin (§§ 8, 26 Ärzte-                
gesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 
kommende Fach. Unter besonderer Berücksichtigung der Zellbiologie von dendritischen Zellen und 
Endothelzellen. Erfahrung in Immunhistologie und Immunpathologie der menschlichen Haut. 
Mindestens 3 Jahre klinische Erfahrung in Dermatologie einschließlich Erfahrung in der Behandlung 
der HIV-Erkrankung.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9156/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Dermatologie / Klinische 
Abteilung für Immundermatologie und Infektiöse Hautkrankheiten mit der Kennzahl: 9211/13, 
voraussichtlich ab 22. Juli 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden 
mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Haut- und Geschlechts-
krankheiten“ zu besetzen.  
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Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Haut- und Geschlechtskrankheiten an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 17. Dezember 2014. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 
kommende Fach, unter Berücksichtigung der therapeutischen Intervention (Impfstoffentwicklung) bei 
humanen Papillomviren. Erfahrung in molekularbiologischen, biochemischen und immunchemischen 
Techniken. Mindestens 3 Jahre klinische Erfahrung in Dermatologie einschließlich Erfahrung in der 
Behandlung der HIV-Erkrankung.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9211/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde mit der 
Kennzahl: 8857/13, voraussichtlich ab 2. September 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Frauenheilkunde“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Frauenheilkunde an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zum/r Facharzt/ärztin (§§ 8, 26 Ärzte-                
gesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8857/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde mit der 
Kennzahl: 8858/13, voraussichtlich ab 3. Oktober 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß 
von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Frauenheilkunde“ zu besetzen.  
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Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Frauenheilkunde an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zum/r Facharzt/ärztin (§§ 8, 26 Ärzte-                
gesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8858/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde / 
Klinische Abteilung für Neonatologie, Pädiatrische Intensivmedizin und Neuropädiatrie mit der 
Kennzahl: 9100/13, voraussichtlich ab 1. August 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß 
von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Kinder- 
und Jugendheilkunde“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Kinder- und Jugendheilkunde an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 15. September 2013. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Vorkenntnisse in Neonatologie und Erfahrung in 
Entwicklungsneurologie Frühgeborener.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9100/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde / 
Klinische Abteilung für Neonatologie, Pädiatrische Intensivmedizin und Neuropädiatrie mit der 
Kennzahl: 9101/13, voraussichtlich ab 16. September 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach 
„Kinder- und Jugendheilkunde“ zu besetzen.  



 
 
 

1 WISSENSCHAFTLICHES PERSONAL 
 

 
  Personalmitteilungsblatt 6 

Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Kinder- und Jugendheilkunde an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 30. April 2014. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Vorkenntnisse in Neonatologie und Erfahrung in 
Entwicklungsneurologie Frühgeborener. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9101/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie mit der Kennzahl: 9385/13, voraussichtlich ab 1. August 2013 eine Stelle mit einem 
Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im 
Sonderfach „Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zum/r Facharzt/ärztin (§§ 8, 26 Ärzte-                
gesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium, Abgeschlossenes Studium der 
Zahnmedizin. Bereitschaft zur Mitwirkung in Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen 
Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Erfahrung auf dem Gebiet der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9385/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Neurologie mit der           
Kennzahl: 8980/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden 
mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Neurologie“ zu besetzen.  
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Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Neurologie an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zum/r Facharzt/ärztin (§§ 8, 26 Ärzte-                
gesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrung, facheinschlägige wissenschaftliche Tätigkeit, 
Teamfähigkeit. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8980/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Neurologie mit der          
Kennzahl: 8981/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden 
mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Neurologie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Neurologie an.  
Das Arbeitsverhältnis endet mit Abschluss der Ausbildung zum/r Facharzt/ärztin (§§ 8, 26 Ärzte-                
gesetz 1998), spätestens jedoch nach Ablauf von 7 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrung, facheinschlägige wissenschaftliche Tätigkeit, 
Teamfähigkeit. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8981/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Neurologie mit der         
Kennzahl: 9382/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden 
mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Neurologie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
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Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Neurologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 27. Dezember 2013. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrung, facheinschlägige wissenschaftliche Tätigkeit, 
Teamfähigkeit. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9382/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Neurologie mit der         
Kennzahl: 9383/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden 
mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Neurologie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Neurologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 25. November 2013. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrung, facheinschlägige wissenschaftliche Tätigkeit, 
Teamfähigkeit. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9383/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Neurologie mit der        
Kennzahl: 9384/13, ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden 
mit einer Ärztin / einem Arzt in Facharztausbildung im Sonderfach „Neurologie“ zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 2.737,16 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Neurologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 28. Februar 2014. 
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Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium. Bereitschaft zur Mitwirkung in 
Forschung und Lehre. Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen 
müssen gewährleistet sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Klinische Erfahrung, facheinschlägige wissenschaftliche Tätigkeit, 
Teamfähigkeit. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9384/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie / Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie mit der Kennzahl: 9454/13, voraussichtlich 
ab 1. August 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungsausmaß von 40 Wochenstunden mit einer 
Fachärztin / einem Facharzt zu besetzen.  
Bei Bewährung kann nach spätestens 3 Jahren eine Qualifizierungsvereinbarung gemäß § 27 Kollektiv-
vertrag für die ArbeitnehmerInnen der Universitäten angeboten werden. Die Erfüllung der 
Qualifizierungsvereinbarung ist mit einer unbefristeten wissenschaftlichen Laufbahnstelle und dem 
Titel einer assoziierten Professorin / eines assoziierten Professors verbunden. 
Ein Rechtsanspruch auf das Anbieten einer Qualifizierungsvereinbarung bzw. auf die Verlängerung der 
befristeten Position besteht nicht.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 3.586,86 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene 
Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin an.  
Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf von 6 Jahren. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium mit facheinschlägigem Doktorat. 
Befugnis zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt / Fachärztin für Psychiatrie 
oder Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Qualifikation in Forschung und Lehre. Die 
fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet sein. 
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 
kommende Fach. Interesse an und Erfahrung mit wissenschaftlichem Arbeiten in der Psychiatrie sowie 
klinisch-praktische Erfahrung. Bevorzugt werden bei gleicher Qualifikation Bewerber/innen, die 
außerdem über Initiative und Engagement im Hinblick auf die psychiatrische Versorgung, Lehre und 
Forschung auf sozialpsychiatrischem Gebiet mit speziellem Fokus auf die Frühbehandlung von 
psychotischen Störungen verfügen. 
Wir ersuchen für die Bewerbung das unter http://www.meduniwien.ac.at/psychiatrie abrufbare CV 
Template zu verwenden.  
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 9454/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
mit der Kennzahl: 8848/13, voraussichtlich ab ehestmöglich eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 20 Wochenstunden mit einer Assistentin / einem Assistenten (postdoc) zu besetzen.  

http://www.meduniwien.ac.at/psychiatrie
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Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 1.705,85 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 2. Februar 2014. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Doktoratsstudium der Technischen Mathematik bzw. 
Humanbiologie, Qualifikation in Forschung und Lehre. 
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Erfahrung mit klinischer funktioneller Bildgebung, v.a. Resting-
State fMRI sowie in der Betreuung von Diplomarbeiten/Dissertationen, einwerben von Drittmitteln. 
Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für funktionelle Bildgebung. Die Kandidatin / Der Kandidat 
sollte in der Lage sein ein Team von Forschern koordinieren und zu leiten und Neuentwicklungen in 
der Bilddatenanalyse und –verarbeitung voranzutreiben. Mitarbeit in der Lehre im Rahmen von               
PhD-Programmen ist erwünscht. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8848/13 
 
An der Medizinischen Universität Wien ist an der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
mit der Kennzahl: 8850/13, voraussichtlich ab 1. August 2013 eine Stelle mit einem Beschäftigungs-
ausmaß von 20 Wochenstunden mit einer Fachärztin / einem Facharzt zu besetzen.  
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 1.793,43 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell durch sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes verbundene 
Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Als eines der führenden universitären Zentren in Europa bieten wir spezielle Nachwuchsförderung in 
wissenschaftlicher Forschung und Lehre im Fach Radiologie an.  
Das Arbeitsverhältnis als Ersatzkraft ist befristet für die Dauer der Abwesenheit eines/r Mitarbeiters/in 
voraussichtlich bis 31. Dezember 2015. 
Anstellungserfordernisse: Abgeschlossenes Medizinstudium, Befugnis zur selbständigen Ausübung 
des ärztlichen Berufes als Facharzt / Fachärztin für Radiologie, Qualifikation in Forschung und Lehre. 
Die fremdenrechtlichen Anstellungserfordernisse bei Nicht EU-BürgerInnen müssen gewährleistet 
sein.  
Gewünschte Zusatzqualifikationen: Ausgewiesene wissenschaftliche Tätigkeit für das in Frage 
kommende Fach. Umfassende Erfahrung in Schnittbilddiagnostik und in der Allgemeinen Radiologie, 
profunde Kenntnisse und reichlich Erfahrung in der Mammadiagnostik, wissenschaftliches 
Engagement. Mehrjährige Erfahrung in universitärer Lehre und Studentinnenbetreuung / 
Studentenbetreuung. 
Die Medizinische Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungs-
funktionen und beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Kennzahl: 8850/13 
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Die Aufnahme erfolgt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses laut Angestelltengesetz. Die näheren 
Regelungen ergeben sich aus dem Universitätsgesetz und dem Kollektivvertrag der Universitäten. 
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-
Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf 
 

http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf
http://www.meduniwien.ac.at/homepage/fileadmin/HP-Relaunch/pdforganisation/personalabteilung/KollV_2011_01_DV_GOED.pdf
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2 ALLGEMEINE UNIVERSITÄTSBEDIENSTETE 

An der Medizinischen Universität Wien ist am Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und 
Immunologie / Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung mit der Kennzahl: 9163/13 eine 
Ersatzkraftstelle eines/r vollbeschäftigten Persönlichen Assistenten/in (gemäß Kollektivvertrag – 
Verwendungsgruppe IIIa) ehestmöglich (befristet bis 30. November 2013) zu besetzen. 
Das monatliche Mindestentgelt für diese Verwendung beträgt derzeit Euro 1.825,70 brutto (14x jährlich) 
und kann sich eventuell auf Basis der kollektivvertraglichen Vorschriften durch die Anrechnung 
tätigkeitsspezifischer Vorerfahrungen sowie sonstige mit den Besonderheiten des Arbeitsplatzes 
verbundene Entgeltsbestandteile erhöhen.  
Aufgabengebiet: Sekretarielle Tätigkeiten für Abteilungsleitung; SAP, Rechnungsprüfung und 
Buchhaltung, Verwaltung Personal und Drittmittelprojekte; Eingabe und Verwaltung der 
Lehrveranstaltungen in MedCampus; Organisation von Meetings und Information an 
Abteilungsmitglieder, Sammlung und Daten-Eingabe für Performance Report, Pflege der Homepage-
Einträge; Telefon- und Schriftverkehr für Abteilungsleitung; Interaktion mit Finanz- und 
Personalabteilung der MedUni Wien sowie des Zentrums. 
Berufserfordernisse: Matura oder gleichzuhaltende Qualifikation. 
Gewünschte Qualifikationen: Exzellentes Deutsch, sowie solide Englischkenntnisse. Erfahrung in der 
Projekt- und Lehr-Verwaltung innerhalb des universitären Bereiches.  
Bei gleicher Qualifikation wird die Einstellung von Bewerbern/innen mit Erwerbsminderung gefördert.  
Kennzahl: 9163/13 
 
Hinweis: Die Bewerbungsfrist beträgt 21 Tage ab Erscheinungsdatum. 
 
Bewerbungen: Bewerbungsformulare sind an die Medizinische Universität Wien, 

Personalabteilung, 1090 Wien, Spitalgasse 23, zu richten bzw. elektronisch an  
personalabteilung@meduniwien.ac.at. 

 Formulare sind in der Personalabteilung erhältlich bzw. stehen auf der 
Website www.meduniwien.ac.at zum Download zur Verfügung. 

 
Bitte Kennzahl unbedingt anführen ! 
 
Sollten Sie Fragen zu den Ausschreibungen haben, so kontaktieren Sie bitte eine/n unserer 
Mitarbeiter/innen. 
 

Redaktionsschluss in der Personalabteilung für das nächste Personalmitteilungsblatt ist 
Dienstag, 25. Juni 2013, 15:00 Uhr 

 

mailto:personalabteilung@meduniwien.ac.at
http://www.meduniwien.ac.at/
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3 MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ 

Die Medizinische Universität Graz ist eine junge Organisation mit traditionsreichen Wurzeln, die sich 
an den Werten einer nachhaltigen und umfassenden Gesundheitsversorgung orientiert. Rund 2.200 
MitarbeiterInnen arbeiten in Forschung, Lehre und PatientInnenbetreuung zum Wohle der Gesundheit 
der Menschen. Folgende attraktive und anspruchsvolle Position wird besetzt: 
 

Senior Lecturer (w/m) 
(Verwendungsgruppe B1) 

am Institut für Physiologie 
 
Kernaufgaben: 

 Selbständige Durchführung von Lehrveranstaltungen und Abhaltung von Prüfungen 
 Erstellen von elektronischen Lehrunterlagen 
 Mitarbeit an Forschungsprojekten (v.a. Datenanalysen) 
 Mitarbeit an Organisations- und Verwaltungsaufgaben 

 
Fachliche Anforderungen: 

• Abgeschlossenes Studium der Humanmedizin oder abgeschlossenes 
Doktoratsstudium 

• in verwandten Studienrichtungen 
• Sehr gute didaktische Fähigkeiten 
• Erfahrung in wissenschaftlicher Publikationstätigkeit und in der selbständigen 

Abhaltung von Lehrveranstaltungen 
• Interesse an praxisorientierter, methodischer Forschung im Fachgebiet Physiologie 
• Gute Kenntnisse statistischer Software (SAS, SPSS, R) 

 
Persönliche Anforderungen: 

• Ausgezeichnetes persönliches Auftreten und kommunikative Kompetenz 
• Teamorientierung und Kooperationsbereitschaft 

 
Für diese Position bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestentgelt (auf Basis 
Vollbeschäftigung) von EUR 3.411,70 brutto zuzüglich allfälliger sonstiger Entgeltbestandteile.  
 
Wir bieten Ihnen ein offenes und freundliches Arbeitsumfeld, eine verantwortungsvolle Tätigkeit in 
einem engagierten Team und ein herausforderndes Aufgabengebiet. Zur Förderung Ihrer Potenziale 
offerieren wir Ihnen ein umfassendes, kostenloses Weiterbildungsangebot im Haus. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Univ.-Prof. Dr. Helmut Hinghofer-Szalkay, Leiter des Instituts für Physiologie, 
gerne zur Verfügung.  
Kontakt: helmut.hinghofer@medunigraz.at, Tel.: +43/316/380-4490. 
 

mailto:helmut.hinghofer@medunigraz.at


 
 
 

3 MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GRAZ 
 

 
  Personalmitteilungsblatt 14 

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit der Kennzahl W158 ex 2012/13 bevorzugt via 
E-Mail an: personal@medunigraz.at bzw. an die Postadresse: Medizinische Universität Graz, 
Organisationseinheit für Personalmanagement und Recht, Auenbruggerplatz 2, A-8036 Graz.  
Die Bewerbungsfrist endet am 26. Juni 2013. 
www.medunigraz.at/stellen 
 
 

mailto:personal@medunigraz.at
http://www.medunigraz.at/stellen
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